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Medienmitteilung 

Regierungsrat sagt «Ja» zu den Änderungen des AHV-Gesetzes 

 

Solothurn, 26. März 2024 – Die Anpassung des Bundesgesetzes über die 

Alters- und Hinterlassenenversicherung soll die Ungleichbehandlung von 

Mann und Frau beseitigen. Der Regierungsrat erklärt sich in seiner 

Vernehmlassungsantwort an das Eidgenössische Departement des Innern 

mit den vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich einverstanden. 

 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen für zukünftige Hinterlassenenrenten wird 

die Ungleichbehandlung von Mann und Frau korrigiert, und die Leistungen für 

Hinterbliebene werden dem gesellschaftlichen Wandel angepasst. Der 

Regierungsrat unterstützt die Änderungen zur Teilrevision des AHV-Gesetzes 

grundsätzlich, weist aber gleichzeitig auf mehrere Konsequenzen hin: So kommt 

es mit der vorgeschlagenen Teilrevision zu Anspruchskürzungen. Weiter wird die 

soziale Abfederung der Reform in letzter Konsequenz über die 

Ergänzungsleistungen und Sozialhilfeleistungen auf die Kantone und Gemeinden 

abgewälzt, während die Kantone die Mehrkosten tragen. 

 

 

Weitere Auskünfte 

Michael Christ, Abteilungsleiter Bundesaufgaben, Ausgleichskasse des Kantons 

Solothurn, 032 686 23 51 


